
Satzung des Wirtscha1snetzwerks Denzlingen e.V. 
 

§1  Name, Sitz, Geschä2sjahr 
 
1.1 Der Verein führt den Namen: Wirtscha6snetzwerk Denzlingen e.V. 
  Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 
1.2 Der Verein hat seinen Sitz in Denzlingen. 
1.3 Das Geschä6sjahr des Vereins ist das Kalenderjahr 
 
§2 Zweck, Aufgaben Gemeinnützigkeit 
 
2.1 Zweck des Vereins ist es, die Leistungsfähigkeit der Mitgliedsbetriebe nach außen 

werbewirksam darzustellen, die Kontakte untereinander zu fördern und die Belange der 
Mitglieder gemeinsam zu vertreten. 

2.2 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmiOelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
AbschniOs „steuerbegünsRgte Zwecke" der Abgabeordnung. 

2.3 Der Verein ist selbstlos täRg; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtscha6liche Zwecke. 
2.4 MiOel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den MiOeln des Vereins. Er darf keine Personen 
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünsRgen. 

2.5 Bei Auflösung oder AuYebung des Vereins, oder Wegfall seines bisherigen Zwecks, fällt das 
Vermögen des Vereins an die Gemeinde Denzlingen, die unmiOelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 
§3 Erwerb der Mitgliedscha2 
 
3.1 Mitglied des Vereins kann jeder Gewerbetreibende, Freiberufliche oder Verein sein, dessen 

Niederlassung sich in Denzlingen befindet. Über die Aufnahme nicht in Denzlingen 
niedergelassener Gewebetreibenden, Freiberuflichen oder Vereine entscheidet mit einfacher 
SRmmenmehrheit der Gesamtvorstand, der seine Entscheidung spätestens 6 Wochen nach 
Eingang der Anmeldung zu treffen hat. 

3.2. Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedscha6 ist ein schri6licher Aufnahmeantrag nach 
freiem Ermessen. Bei Ablehnung des Antrages ist er nicht verpflichtet, dem Antragssteller die 
Gründe mitzuteilen. 

3.3 Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei Ablehnung 
des Antrages ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen. 

 
§4 Beendigung der Mitgliedscha2 
 
4.1 Die Mitgliedscha1 endet durch Tod, Ausschluss Streichung von der 

Mitgliederliste oder Austri; aus dem Verein. 
4.2 Der Austri; verfolgt durch schri1liche Erklärung gegenüber dem Vorstand, die 

spätestens am 30. September zum Ende des laufenden Kalenderjahres durch 
Einschreiben dem jeweiligen Vorstand zu erklären ist. 

4.3 Ein Mitglied kann durch Beschluss der Vorstand von der Mitgliederliste 
gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger schri1licher Mahnung mit der 
Zahlung von Mitgliedsbeiträgen oder von Umlagen im Rückstand ist. Die 
Streichung dar erst beschlossen werden, wenn nach der Absendung der 
zweiten Mahnung zwei Monate verstrichen sind und in dieser Mahnung die 



Streichung angedroht wurde. Der Beschluss der Vorstand über die Streichung 
soll dem Mitglied mitgeteilt werden. Wenn ein Mitglied schuldha1 in grober 
Weise die Interessen des Vereins verletzt, kann es durch Beschluss der 
Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung 
muss der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder 
schri1lichen Stellungnahme geben. Der Beschluss des Vorstandes ist schri1lich 
zu begründen und dem Mitglied zuzusenden. Gegen den Beschluss kann das 
Mitglied Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung ist 
innerhalb eines Monats nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand 
einzulegen. Der Vorstand hat binnen eines Monats nach fristgemäßer 
Einlegung der Berufung eine Mitgliederversammlung einzuberufen, die 
abschließend über den Ausschluss entscheidet. 

 
§5 Mitgliedsbeiträge 
 
5.1 Von den Mitgliedern werden Jahresbeiträge erhoben. Zur Finanzierung 

besonderer Vorhaben oder zur BeseiWgung finanzieller Schwierigkeiten des 
Vereins können Umlagen erhoben werden. 

5.2 Höhe und Fälligkeit von Jahresbeiträgen und Umlagen werden von der 
Mitgliederversammlung festgesetzt. 

5.3 Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Gebühren, Beiträge und Umlagen ganz 
oder teilweise erlassen oder stunden. 

5.4 Der Beitrag wird einmal jährlich im Monat Januar durch Bankeinzug erhoben. 
Die Mitglieder sind verpflichtet, die Voraussetzungen für ein 
Bankeinzugsverfahren hinsichtlich der zu zahlenden Beiträge zu schaffen. 

 
§6 Organe des Vereins 
 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung  
 
§7 Vorstand 
 
7.1 Der erweiterte Vorstand besteht aus: 

Einem Vorsitzenden 
Einem Stellvertretenden 
Einem Kassierenden 
Einem Schri1führenden 
Bis zu zehn Beisitzenden 

7.2 Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus einem Vorsitzenden und 
einem Stellvertreter. 

7.3 Diese sind jeweils einzelvertretungsberechWgt. 
Zu Rechtsgeschä1en mit einem Geschä1swert über 1.000,00 EURO bedarf der 
Vorstand der ZusWmmung des Gesamtvorstandes. 
 

 



§8 Zuständigkeit des Vorstandes 
 
8.1 Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie 

nicht durch die Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. 
Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 
a.) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, sowie 
Aufstellung der Tagesordnung 
b.) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung 
C.) Vorbereitung des Haushaltplanes, Buchführung, Erstellung des 
Jahresberichts 
d.) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern 

 
§9 Wahl und Amtsdauer des Vorstandes 
 
9.1 Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei 

Jahren, gerechnet von der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl 
des Vorstandes im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu 
Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden. Mit 
der Beendigung der Mitgliedscha1 im Verein endet auch das Amt eines 
Vorstandsmitglieds. 

9.2 Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeiWg aus, so kann der Vorstand für 
die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen. 

 
§10 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes 
 
10.1 Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen 

Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden einberufen werden; die 
Tagesordnung braucht nicht angekündigt zu werden. Eine Einberufungsfrist 
von einer Woche sollte eingehalten werden. 

10.2 Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder 
anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der 
abgegebenen gülWgen SWmmen; bei SWmmgleichheit entscheidet die SWmme 
des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des stellvertretenden
 Vorsitzenden. 

10.3 Der Vorstand kann im schri1lichen Verfahren beschließen, wenn alle 
Vorstandsmitglieder dem Gegenstand des Beschlusses zusWmmen. 

 
§11 Mitgliederversammlung 
 
11.1 In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine SWmme. Zur Ausübung 

des SWmmrechts kann ein anderes Mitglied schri1lich bevollmächWgt werden. 
Die BevollmächWgung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu 
erteilen; ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als drei fremde SWmmen 
vertreten. 

11.2 Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 



a.) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das 
nächste Geschä1sjahr Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands; 
Entlastung des Vorstands 
b.) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge; 
c.) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes 
d.) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und der Auflösung de 
Vereins; 

 
§12 Einberufung der Mitgliederversammlung 
 
12.1 Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, soll die ordentliche 

Mitgliederversammlung stajinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung 
einer Frist von vier Wochen in schri1licher Form, auf dem Postweg oder digital, 
unter Angaben der Tagesordnung einberufen. 
Die Frist beginnt mit dem auf der Absendung des Einladungsschreibens 
folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied zugegangen, wenn 
es an die letzte vom Mitglied dem Verein schri1lich bekannt gegebene Adresse 
bzw. E-Mail Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der  

12.2 Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer 
Mitgliederversammlung beim Vorstand schri1lich eine Ergänzung der 
Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der 
Mitgliederversammlung die Ergänzung bekannt zu geben. Über Anträge auf 
Ergänzung der Tagesordnung, die in Mitgliederversammlungen gestellt 
werden, beschließt die Versammlung. 

 
§13 Außerordentliche Mitgliederversammlung 
 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, 
wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein Dri;el der 
Mitglieder dies schri1lich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. 

 
§14 Besc hlussfassung der Mitgliederversammlung 
 
14.1 Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder dem Schatzmeister geleistet. Ist kein 
Vorstandsmitglied anwesend, besWmmt die Versammlung den 
Versammlungsleiter. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer 
des Wahlganges und der vorhergehenden Diskussion einem Wahlausschuss 
übertragen werden. 

14.2 Die Art der AbsWmmung besWmmt der Versammlungsleiter. Die AbsWmmung 
muss schri1lich durchgeführt werden, wenn ein Dri;el der erschienenen 
sWmmenberechWgten Mitglieder dies beantragt.  

14.3. Die Mitgliederversammlung ist mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß eingeladen wurde. Bei 
Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von vier Wochen 



eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung 
einzuberufen, diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

14.4 Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gülWgen SWmmen, SWmmenthaltungen gelten als 
ungülWge SWmmen. Zur Änderung der Satzung Ist jedoch eine Mehrheit von 
dreiviertel der abgegebenen gülWgen SWmmen, zur Auflösung eine solche von 
neun Zehntel erforderlich. Eine Änderung des Zwecks des Vereins kann nur mit 
ZusWmmung aller Mitglieder beschlossen werden. Die schri1liche ZusWmmung 
der in der Mitgliederversammlung nicht erschienenen Mitgliedern kann nur 
innerhalb eines Monats gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

14.5 Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Häl1e der abgegebenen gülWgen 
SWmmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die Häl1e der abgegebenen 
gülWgen SWmmen erhalten, so findet zwischen den Beiden Kandidaten, die die 
meisten SWmmen erhalten haben, eine SWchwahl sta;. Gewählt ist dann 
derjenige, der die meisten SWmmen erhalten hat. Bei gleicher SWmmenzahl 
entscheidet das von dem Versammlungsleiter zu ziehende Los. 

14.6. Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, 
das vom jeweiligen Schri1führer zu unterzeichnen ist. 

 
§15 Auflösung des Vereins 
 
15.1 Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer 

Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen gülWgen SWmmen beschlossen 
werden. 

15.2. Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 
Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende gemeinsam 
vertretungsberechWgte Liquidatoren. 

15.3 Das nach Beendigung der LiquidaWon vorhandene Vermögen fällt an die 
Gemeinde Denzlingen. 

15.4 Die vorstehenden BesWmmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus 
einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 
 
 
Denzlingen, den 09. November 1982 
 
Geändert: 
Denzlingen, den 16. Juni 2014 
Denzlingen, den 29. April 2019 


